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KREISSCHÜTZENVERBAND KIEL von 1906 e.V.  
Im Norddeutschen Schützenbund von 1860 e.V.  
Fachverband im Sportverband Kiel 

 
Stellv. Kreissportleiter Thomas Krumm   
� Poppenbrügger Weg 66, 24145 Kiel 
Fon: 0173 6148 444/// e-Mail: tk-westernshop@t-online.de 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Ausschreibung der Kreismeisterschaft 2012 
  
1.0   Allgemeine Verbindlichkeit 

Die Ausschreibung des DSB und des NDSB zu ihren Meisterschaften gelten entsprechend für 
die Kreismeisterschaften (KM) des KSV Kiel (KSVK). 
Hier nicht besonders aufgeführte Punkte zur Durchführung der Kreismeisterschaften regeln  
sich nach den gültigen Sportordnungen (SpO) des Deutschen Schützenbundes (DSB) und des 
Norddeutschen Schützenbundes (NDSB). 

  
2.0 Organisationsbestimmungen  
 
2.1  Termine: siehe Terminplan KM für das Sportjahr 2012. 
 
2.2 Meldung der Vereinsmeisterschaft an den KSVK 

Die Meldung der Vereinsmeisterschaft 2012 erfolgt auf dem KSVK-Vordruck bzw. auf dem Ausdruck 
aus dem NDSB-Sportprogramm. Teilnehmer der Kreismeisterschaft sind anzukreuzen bzw. zu 
markieren. 
Es ist nach den Wettbewerben und Wettkampfklassen der Einzelwertungen aus der NDSB-LM- 
Ausschreibung (Wettbewerbsraster) zu melden. 

  
2.3  Klasseneinteilung 

siehe Klassen der NDSB-Landesmeisterschaft 2012 - Stichtag 01.01.2012   
  
2.4 Startberechtigung 

Die Startberechtigung erfolgt nach DSB-SpO 0.7.5.1 und 0.7.5.2  
Die Scheibensätze, Ergebnisprotokolle (Pistole) bzw. Protokollausdrucke bei elektronischen 
Scheibenanlagen aller Teilnehmer je Wettkampfklasse / Wettbewerb sind im Verein bis zum 
Abschluss der KM für Nachkontrollen aufzubewahren. 
Es besteht anderenfalls kein Anspruch auf eine Startberechtigung bei der Kreismeisterschaft. 

  
2.4.1 Wettkampfpass 

Der gültige NDSB-Wettkampfpass für das Sportjahr und ein amtlicher Lichtbildausweis 
(Personalausweis oder Reisepass ab dem 16. Lebensjahr) sind auf Verlangen bei jedem Start 
vorzuzeigen. (DSB-SpO 0.7.4.1 und 0.7.4.1.1). 
Die Vorderladerteilnehmer müssen zusätzlich eine gültige Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz 
im Original vorlegen. Bei Nichtvorlage entfällt die Starterlaubnis. 

  
2.5 Wettbewerbe 

Es gilt die LM-Ausschreibung des NDSB, zusätzliche Wettbewerbe werden nicht aufgenommen. 
  
2.5.1 Schusszahlen    pro    Streifen / Scheibe / Spiegel 

Armbrust:   1 Schuss  Armbrust-Scheibe 10m / 30m / National 
Luftgewehr / -pistole:  1 Schuss  LG-Streifenspiegel / LuPi-Scheibe 
KK-Gewehr 50m:   2 Schuss  KK-Spiegel  50m 
KK-Gewehr 50m Zielfernrohr: 2 Schuss   KK-Scheibe  50m 
KK-Gewehr 100m:  10 Schuss   KK-Scheibe  100m 
KK-Gewehr 100m-Auflage: 5 Schuss   KK-Spiegel  100m  
Ordonnanzgewehr:  10 Schuss   KK-Scheibe  100m 
KK / GK-Pistole:   lt. SpO-Tabelle  Scheibe lt. SpO 
Bogen:    lt. SpO-Tabelle  Scheibe lt. SpO 
Vorderlader:   7 + 8 Schuss  Scheibe lt. SpO 
NDSB-Sonderwettbewerbe lt. NDSB-Ausschreibung 

   Die Vereinsmeisterschaft muss auf zugelassene Scheiben mit DSB-Signum geschossen werden. 
Elektronische Scheibenanlagen nach DSB-SpO 0.4.5 sind zugelassen (Protokollausdruck zwingend). 

   
2.5.2 Finalschießen 

werden nur in den Wettbewerben Unterhebelrepetierer, Ordonnanzgewehr und NDSB-Pistole 
durchgeführt.  
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2.5.3 Limitbeschränkungen 

Grundsätzlich gibt es keine Limits. 
Ausnahme: Die Standkapazität pro Tag reicht nicht aus bzw. wird nicht ausreichend genutzt. 

  
2.6 Startgeld pro Teilnehmer und Start im Wettbewerb (Neufestlegung durch KSVK-Vorstand) 
  

2,80 EUR alle Wettbewerbe DSB-Auflage + NDSB-Auflage  
3,00 EUR alle Wettbewerbe Luftgewehr / Zimmerstutzen / Luftpistole      
5,60 EUR alle Wettbewerbe Armbrust    
6,00 EUR alle Wettbewerbe KK-Gewehr 50m + 100m / KK-Pistolen   
6,60 EUR alle weiteren Wettbewerbe Gewehr / Pistole * / Vorderlader  
7,60 EUR alle Wettbewerbe Bogen *       

  
*  es können bei Beschädigungen der Scheibenanlagen anteilige Kosten der teilnehmenden 

Vereine zusätzlich fällig werden!                
   
2.7 Organisations- und Startpläne werden rechtzeitig vor den KM-Terminen herausgegeben. 
 
2.7.1 Startmeldungen 

sind für Mannschaften und Einzelstarter von jedem Verein rechtzeitig vor dem jeweiligen KM-Termin 
vollständig, genau und leserlich ausgefüllt dem Kreissportleiter oder einer anderen im Orga-Plan 
vorgegebenen Anschrift zuzusenden oder zuzustellen. Der Abgabetermin ist im Orgaplan und /oder  
auf dem Startplan angegeben. Verspätete Meldungen werden nicht berücksichtigt. 

 
2.7.2 Abmeldung Landesmeisterschaft 

Die „Nichtstarterklärung“ muss vom Teilnehmer spätestens am Tage der Meisterschaft schriftlich 
erklärt werden. Erfolgt keine „Nichtstarterklärung“ wird der Teilnehmer im Falle einer Qualifikation 
durch die KSVK-Sportleitung zur Landesmeisterschaft gemeldet. 

  
2.8 Mitarbeiter 
 Die angeforderten qualifizierten Mitarbeiter (SpO 0.6.1) muss der Verein in der benötigten Anzahl  
 stellen. Bei Verhinderung hat der Verein für geeigneten Ersatz zu sorgen.  
 Bei namentlich genannten Mitarbeitern muss die Schießleitung ihre Zustimmung für den Ersatz 
 geben. Bei Missachtung dieser Regel werden die Teilnehmer des Vereins im betroffenen Wettbewerb 

von der Wertung ausgeschlossen. 
 
3.0 Allgemeine Bestimmungen 
 
3.1 Vorschießen / Qualifikation 

DSB-SpO 0.9.4 gilt. Bei durch vorherigen Antrag genehmigtem Vorschießen wird das Ergebnis in die 
Rangliste für Einzel- und Mannschaftswertung aufgenommen. 
Teilnehmer, die für den KSV Kiel, den NDSB oder DSB in der gleichen Disziplin starten, haben ihre 
Ergebnisse unverzüglich bei der KSVK-Sportleitung zu melden.  
Qualifikation ist grundsätzlich nicht möglich. Entscheidungen trifft auf Antrag die KSVK-Sportleitung. 

  
3.2 Waffen- und Ausrüstungskontrolle: DSB-SpO 0.10 gilt. 
  
3.3 Sicherheitsbestimmungen  

sind zu befolgen. Bei Nichtbefolgung wird eine Disqualifikation ausgesprochen. 
  
3.4 Einspruchs- und Berufungsgebühr 
 Die Gebühr für einen Einspruch / eine Berufung beträgt jeweils 20,00 €.   
 Bei Ablehnung des Einspruch / der Berufung verfällt die Gebühr zu Gunsten des KSVK (SpO 0.13). 
  
3.5 Ummeldungen: DSB-SpO 0.9.5 gilt. Es wird keine Gebühr erhoben. 
  
3.6 Auszeichnungen 

erhalten die drei erstplazierten Mannschaften und Einzelteilnehmer je Wettbewerb und Klasse. 
 
4.0 Schlussbestimmungen 

Ausschreibungen und Mitteilungen im Internet haben nur informativen Charakter. 
Verbindlich ist die Ausschreibung (Papierform), die vom Sportausschuss beschlossen wurde. 
Die Meisterschaftsergebnisse können im Internet veröffentlicht werden. 

     
Änderungen und Ergänzungen dieser Ausschreibung bleiben dem KSV Kiel als Veranstalter aller  
Kreismeisterschaften vorbehalten! 

   
 Hilde Burmeister                                                                                  Thomas Krumm 
         -Kreisvorsitzende-      -stellv.Kreissportleiter-  


